
Anhang 2 

 der Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Mörstadt 

§ 1 
Mietzins 

 

In seiner 28. Sitzung vom 25.05.2023 hat der Ortsgemeinderat Mörstadt folgendes beschlos-
sen  

 

Änderung der Benutzungsordnung des Dorfgemeinschaftshauses in Mörstadt 
- Kommerzielle Kursangebote in öffentlichen Hallen und Bürgerhäusern 
 
 
Sachverhalt: 
 
Nach dem Sportförderungsgesetz ist die Nutzung der öffentlichen Sporthallen für den 
Übungs- und Wettkampfbetrieb, sowie für nicht kommerzielle Sonderveranstaltungen der 
Sportvereine grundsätzlich kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
 
Kommerzielle Veranstaltungen oder kommerzielle Kursangebote (z.B. Yoga, Tanzkurse 
u.A.), für welche ein Sportverein / sonstiger Verein eine Teilnahmegebühr erhebt, sind davon 
nicht umfasst. Folglich hat die zuständige Ortsgemeinde, als Eigentümerin des bereitgestell-
ten Gebäudes, ein Nutzungsentgelt zu erheben. 
 
Damit kommt die Ortsgemeinde ihrer Pflicht nach, die Einnahmepotenziale vollumfänglich 
auszuschöpfen. Eine unentgeltliche Bereitstellung des Gebäudes würde außerdem eine un-
zulässige Subventionierung darstellen, da andere Anbieter für ihre Kurse eigene oder ange-
mietete Räumlichkeiten nutzen müssen. 
 
In der aktuellen Benutzungsordnung des Dorfgemeinschaftshauses sind bereits öffentliche 
und kommerzielle Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden über die Erhebung eines 
Nutzungsentgeltes abgedeckt.  
 
Die Benutzungsordnung wird deshalb um einen Gebührensatz erweitert, so dass auch kom-
merzielle Kursangebote von Sportvereinen / sonstigen Vereinen, für welche mehrere Teil-
nehmer eine Gebühr entrichten, entsprechend abgerechnet werden. Eine Vermietung an pri-
vate Anbieter wird ausgeschlossen. 
 
Für entsprechende Kursangebote muss durch den betreffenden Verein frühzeitig eine Anzei-
ge bei der Ortsgemeinde erfolgen. Die Anzeigepflicht wird ebenfalls in der Benutzungsord-
nung festgelegt. 
 
Folgender Gebührensatz wurde festgelegt: 
 
großer Saal: 20,00€/Stunde 
kleiner Saal: 10,00€/Stunde 
 
 


